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IV.Jahrgang Auflage: 200000 Exemplare Sondernummer 1957

ZIVILSCHUTZ
Schweizerische Zeitschrift für Schutz und Betreuung
der Zivilbevölkerung im Kriegs-und Katastrophenfall

2nf eidgenössischen Abstimmung vom 2. \ 3. März 1157
Die Ergänzung

der Bundesverfassung durch
einen Artikel 22 bis über

den Zivilschutz

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

in Anwendung der Artikel 84, 85,
Ziffer 14, und Artikel 118 der
Bundesverfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des
Bundesrates vom 15. Mai 1956,

beschliesst:

I.
Die Bundesverfassung wird durch

folgende Bestimmung ergänzt:
Artikel 22bis

1 Die Gesetzgebung über den
zivilen Schutz der Bevölkerung
gegen die Auswirkungen von
kriegerischen Ereignissen ist Bundessache.

2 Die Kantone sind vor Erlass
der Ausführungsgesetze anzuhören.
Ihnen ist der Vollzug unter der
Oberaufsicht des Bundes zu
übertragen.

3 Das Gesetz bestimmt die
Beiträge des Bundes an die Kosten der
mit dem Zivilschutz verbundenen
Massnahmen.

1 Der Bund ist befugt, die
Schutzdienstpflicht durch Bundesgesetz

einzuführen. Die
Schutzdienstpflicht weiblicher Personen
hat sich auf die Hauswehren zu
beschränken; im übrigen beruht die
Dienstleistung der weiblichen
Personen auf Freiwilligkeit.

5 Das Gesetz ordnet die
Versicherung und den Erwerbsersatz der
Schutzdienst Leistenden.

G Die Organisationen des
Zivilschutzes können auch zur Nothilfe
bei Katastrophen beigezogen wer-
den-

II.
1 Dieser Beschluss wird der

Abstimmung des Volkes und der Stände
unterbreitet.

2 Der Bundesrat wird mit dem

Vollzug beauftragt.

Zivilschutz heisst Menschen retten...
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